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(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der
Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch
Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversi-
cherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

Umfang des Versicherungsschutzes
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risi-
kos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Scha-
denereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach-
oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge
hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
p r i v a t r e c h t l i c h e n I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen
wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt
der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat,
kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche  handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;
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3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen
des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Ver-
trag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort
versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsneh-
mer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen,
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag
von EUR 300.000,00 für Personenschäden und EUR 100.000,00
für Sachschäden und – soweit vereinbart – EUR 5.000,00 für Ver-
mögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unter-
liegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfra-
ge, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und
die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten
Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-
kenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweck-
mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist
der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses,
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidi-
gers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht
oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten
des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts
bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschä-
digungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten Ver-
sicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
diese

- auf derselben Ursache,

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem
und zeitlichem, Zusammenhang oder

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung
(Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist
der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter
Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer
die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur
Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Rest-
betrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetra-
ges zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss,
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversi-
cherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der
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Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehr-
aufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

7 Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung
ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden da-
durch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangel-
haftigkeit oder Schädlichkeit

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusa-
gen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5
benannten Personen gegen die Mitversicherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-
cherungsvertrages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-
rungsvertrages.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und 
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel,
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden
sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige,
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepach-
tet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbei-
tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar
von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug,
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit,
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich
diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche
Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutz-
vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtig-
ten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versi-
cherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag
etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung
oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schaden-
ursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Her-
stellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sons-
tigen Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind
jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder ande-
ren auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
renden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht
werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einem  Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der
durch  solche Umweltschäden entstandenen Kosten in
Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung
privater Haftpflichtrisiken.

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder
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(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-
stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbei-
ten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung
oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung,
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder War-
tung von

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen;

- Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen
bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder
Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind
auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die 

- Bestandteile aus GVO enthalten,

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit
es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-
änderung von Daten

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminie-
rungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultie-
ren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der
dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen
oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/
Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff.
9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom
Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder
einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt,
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die
bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam
gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folge-
beitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den 
Ziff. 10.3 und  10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen
wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3
darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
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11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-
gung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer
berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten,
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Text-
form aufgefordert worden ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.

13 Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Anga-
ben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung
zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser
vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe
des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt
der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs
der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Min-
destbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle ent-
sprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss einge-
tretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags
werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeit-
raum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Wer-
den die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsre-
gulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb
von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Bei-
trages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung.
Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme
berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Min-
destbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsbe-
rechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich
im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet
er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten
Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den
sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Bei-
tragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung
bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versiche-
rers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils
für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versiche-
rer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um
den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat;
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach
dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent,
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch
in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündi-
gung
16 Dauer und Ende des Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgen-
den Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugegangen sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versi-
cherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn
die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt bean-
tragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes
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ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden
sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirk-
samwerden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde
oder

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich
zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der
Zustellung der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende  der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unterneh-
men

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Ver-
sicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums
sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und
Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnis-
ses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist
von einem Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode

in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten
Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte
von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und
der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als
Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüg-
lich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige
dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht
geschlossen hätte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Ver-
sicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeit-
punkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung
oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der
Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren
Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhe-
bung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er
von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhe-
bung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit
der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand,
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

23.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb-
lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Ver-
sicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn
ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich
der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglis-
tig entzogen hat.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die
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unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht
begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben,
auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung
steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener
Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein

Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres
als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erho-
ben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Ver-
sicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei 
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbei-
tung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüg-
lich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsneh-
mer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf
es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Ver-
sicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat,
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob
der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt.
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Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Person

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst,
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur
in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mit-
versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten
ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-
nehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2
entsprechende Anwendung.

30 Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Per-
son, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person,
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



(5) einer vermieteten Einliegerwohnung im selbst
genutzten Einfamilienhaus bzw. einer vermieteten
Wohnung im Zweifamilienhaus, soweit eine Woh-
nung von dem Versicherungsnehmer bewohnt wird. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versi-
cherungsnehmer in den oben genannten Eigen-
schaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung,
Betrieb von Treppenliften o. ä., Beleuchtung, Rei-
nigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwe-
gen);

b) aus der Vermietung von einzelnen Wohnräumen
und/oder einer Einliegerwohnung bzw. einer Woh-
nung im selbst bewohnten Zweifamilienhaus mit
dazugehörigen Garagen, inkl. Vermietung an
Feriengäste bis maximal 3 Räumen; nicht jedoch
von Räumen zu sonstigen gewerblichen Zwecken; 

c) aus der Vermietung von im Inland gelegenen
Garagen und Stellplätzen; 

d) aus dem Miteigentum an zum Ein- bzw. Zweifa-
milienhaus gehörenden Gemeinschaftsanlagen,
z. B. gemeinschaftliche Zugänge zur öffentlichen
Straße, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe,
Abstellplatz für Mülltonnen; 

e) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-,
Grabarbeiten) bis zu einer Bausumme von 
€ 100.000,00 je Bauvorhaben. 

Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4)
AHB). 

Der Versicherungsschutz gilt – sofern nicht aus-
drücklich anders bestimmt – für in Europa gele-
gene Immobilien. Das umfasst Europa im geogra-
fischen Sinn zuzüglich den außer-europäischen
Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanari-
schen Inseln, der Azoren und Madeira. 

2. aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern;

3. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und
Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an
Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ring-
kämpfe sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);

4. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch
von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und
Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu straf-
baren Handlungen;

5. als Reiter bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwerke
zu privaten Zwecken (Haftpflichtansprüche der Halter und
Eigentümer von Tieren sind nicht versichert). Eine beste-

I. Privat-Haftpflichtversicherung 

1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und
der nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risiko-
beschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als 

Privatperson

und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus 

(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehren-
amtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art 

(2) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-
gung.

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers

1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der
Aufsichtspflicht über Minderjährige);

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Perso-
nen;

1.3 als Inhaber

(1) einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungsei-
gentum als Sondereigentümer), einschließlich Feri-
enwohnung, sofern sie vom Versicherungsnehmer
ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden,
einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten
sowie eines Schrebergartens.

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflicht-
ansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigen-
tums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemein-
schaftlichen Eigentum; 

(2) eines Einfamilienhauses (auch Doppelhaushälfte,
Reihenhaus) oder Zweifamilienhaus, sofern sie vom
Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwe-
cken verwendet werden, einschließlich der zugehöri-
gen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergar-
tens. 

(3) eines Wochenend-/Ferienhauses oder eines auf
Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten
Wohnwagens, sofern sie vom Versicherungsnehmer
ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden,
einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten
sowie eines Schrebergartens. 

(4) eines unbebauten Grundstückes im Inland bis 800 qm
Gesamtfläche. 

MEDIEN-VERSICHERUNG a. G. KARLSRUHE
vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 1899

Borsigstraße 5 · 76185 Karlsruhe
Telefon 0721/5 69 00 0
Fax 0721/5 69 00 16

kontakt@medienversicherung.de
www.medienversicherung.de

H
2.

0_
A

H
B

20
08

_M
ed

ie
nK

om
fo

rt_
20

11
01

– 1 –

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtver-
sicherung Komfort (BBR-PHV-Komfort 2008) Stand 01/2011

 



– 2 –

hende Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung des Tierhalters
geht diesem Versicherungsschutz vor; 

6. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten
Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rin-
dern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tie-
ren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden;

7.   aus der nicht gewerbsmäßigen Hütung fremder Hunde und
fremder Pferde die sich nicht im Eigentum der mitversicher-
ten Personen befinden. Schäden an den zur Beaufsichtig-
ung übernommen Tieren bleiben vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen. Eine bestehende Tierhalter-Haftpflicht-
versicherung des Tierhalters geht diesem Versicherungs-
schutz vor;

8. aus Besitz oder Führen privat genutzter eigener oder
fremder Schlauch-, Ruder- oder Paddelboote, Surfbret-
tern sowie geliehener Segelboote ohne Hilfsmotor. Aus-
genommen bleiben eigene Segelboote, eigene und frem-
de Motorboote sowie sonstige mit Hilfsmotor oder Treib-
satz versehene Wasserfahrzeuge;

9. aus Besitz und Führen von ferngelenkten Modellfahrzeu-
gen unter 15 km/h. Voraussetzung für die Mitversicherung
dieser Fahrzeuge ist, dass sie vom Zulassungsverfahren
für Kraftfahrzeuge, gemäß § 18 der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO) ausgenommen sind und
nach dem Pflichtversicherungsgesetz nicht versiche-
rungspflichtig sind.

10. aus Besitz und Verwendung eines Krankenfahrstuhles,
eines Aufsitzrasenmähers und eines motorgetriebenen
Golfwagens (Buggy) sowie von Go-Karts und Kinder
Kraftfahr-zeugen im Kleinformat mit einer erzielbaren
Geschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h.

Voraussetzung für die Mitversicherung dieser Fahrzeuge
ist, dass sie vom Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge
gemäß § 18 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) ausgenommen und nach dem Pflichtversiche-
rungsgesetz nicht versicherungspflichtig sind.

11. aus der nicht gewerblichen und/oder beruflichen Tätigkeit
als Tagesmutter insbesondere aus der übernommenen
Betreuung minderjähriger Kinder im Rahmen des eigenen
Haushalts, auch außerhalb der Wohnung, z. B. bei Spie-
len, Ausflügen u.s.w. 

Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit
in Betrieben und Institutionen, Kindergärten, Kinderhorten
oder Kindertagesstätten. Mitversichert ist die gleichartige
gesetzliche Haftpflicht der Tageskinder während der
Obhut bei den Tageseltern. Erlangt das Tageskind Versi-
cherungsschutz aus einem anderen fremden Haftpflicht-
versicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. 

12. aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht, z.B.
Laborarbeiten an einer Fach-, Gesamt- und Hochschule
oder Universität. Mitversichert gilt die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Schäden an Laborgeräten (auch Maschi-
nen) der Fach-, Gesamt- und Hochschulen oder Universi-
täten. Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden
beträgt € 3.000,00 je Schadenereignis und für alle Scha-
denereignisse eines Versicherungsjahres das Doppelte
dieser Summe. Von jedem Schaden dieser Art hat der Ver-
sicherungsnehmer 20 %, mindestens € 150,00 selbst zu
tragen. 

13. Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch,

der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, z. B. im Internet, per e-mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um

13.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung
der Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei
Dritten durch Computer-, Viren- und/oder andere
Schadenprogramme; 

13.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen der
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von
Daten bei Dritten und zwar wegen sich daraus erg-
ebenen Personen- und Sachschäden, nicht jedoch
weiterer Datenveränderungen sowie der Kosten für
Wiederherstellung der veränderten Daten bzw.
Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder fehler-
haft erfassten Daten;

13.3 Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen
Datenaustausch.

Für Ziff. 13.1) bis 13.3) gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereit
gestellten Daten durch Sicherungsmaßnahmen
und/oder Sicherheitstechnik (z. B. Virenscanner,
Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden
sind, die dem jeweiligen Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte
erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ziff.
23.2 2) und 3) AHB zurücktreten oder gemäß Ziff.
23.3) AHB zur Beitragsänderung oder Kündigung
berechtigt sein. 

13.4 Versicherungsschutz besteht auch für Versiche-
rungsfälle im Ausland aber nicht für Versicherungs-
fälle in den Vereinigten Staaten von Amerika und in
Kanada. Außerdem gilt dies nur insoweit, als die ver-
sicherten Haftpflichtansprüche in europäischen
Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten
geltend gemacht werden.

13.5 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend
genannten Tätigkeiten und Leistungen:

– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung,
-Pflege;

– Beratung, Analyse, Organisation, Anweisung,
Schulung zur elektronischen Datenverarbeitung
im Hardware- und/oder Softwarebereich;

– Netzwerkplanung, -Installation, -Integration, -
Betrieb, -Wartung, -Pflege;

– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-
, Full-Service-Providing;

– Betrieb von Datenbanken.

13.6 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind wei-
ter Ansprüche wegen Schäden die dadurch entste-
hen, dass der Versicherungsnehmer bewusst

– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/
Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Deni-
al of service attacks), 

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenord-
nung zu zerstören oder zu verändern (z. B. Soft-
wareviren, trojanische Pferde, Würmer);
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13.7 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind
weiterhin Ansprüche wegen Schäden, die in
engem Zusammenhang stehen mit 

– massenhaft versandten, vom Empfänger unge-
wollten elektronisch übertragenen Programmen 
(z. B. Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies) mit denen widerrechtlich
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer
gesammelt werden sollen; 

13.8 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind
Ansprüche gegen den Versicherungs-nehmer
oder jeden Mitversicherten, soweit diese den
Schaden durch bewusstes Abweichen von
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B.
Teilnahme an rechts-widrigen Online-Tausch-Bör-
sen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben. 

13.9 - gestrichen -

13.10 Im Rahmen der im Versicherungsschein und/oder
seinen Nachträgen ausgewiesenen Versiche-
rungssummen beträgt die Versicherungssumme ¤
100.000,00. Dieser Betrag stellt zugleich die
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres dar (Jahreshöchster-
satzleistung). 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
diese 

– auf der selben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf dem Austausch der Übermittlung und die
Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Mängeln beruhen. 

II. Mitversichert ist

die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

1. des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des
Versicherungsnehmers. 

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Part-
nerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als ein-
getragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den
Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht
anderer Staaten. 

2. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur,
solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittel-
bar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufli-
che Erstausbildung - Lehre und/oder Studium -, nicht
Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Dies
gilt auch, wenn keine häusliche Gemeinschaft mit dem
Versicherungsnehmer besteht. 

Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes
(einschl. des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder

des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im
Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

Für volljährige, unverheiratete Kinder besteht Versiche-
rungsschutz auch nach Beendigung der Schul-/Berufs-
ausbildung bei vorliegender Arbeitslosigkeit in unmittelba-
rem Anschluss an die Ausbildungsmaßnahmen, und zwar
bis zu einem Jahr, höchstens jedoch bis zum 27. Lebens-
jahr. Darüber hinaus besteht der Versicherungsschutz,
gemäß Abschnitt 4) weiter, sofern die dort genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. 

3. der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden unverheirateten und nicht in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinde-
rung; 

4. aller unverheirateten und allein stehenden sowie nicht in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Per-
sonen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher
Gemeinschaft leben und dort polizeilich gemeldet sind –
mit Ausnahme von Wohngemeinschaften.

Haftpflichtansprüche dieser Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer sind ausgeschlossen.

Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozi-
alhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern,
öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personen-
schäden. 

5. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des in häuslicher
Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmers lebenden
Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und
dessen Kinder, diese entsprechend Ziff. 2) und Ziff. 3). Es
gelten dabei folgende Voraussetzungen:

5.1 Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte
Partner dürfen weder miteinander noch mit anderen
Personen verheiratet sein. 

5.2 Der mitversicherte Partner muss beim Versiche-
rungsnehmer behördlich gemeldet und beim Ver-
sicherer namentlich benannt sein. 

5.3 Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kin-
der gegen den Versicherungsnehmer sind ausge-
schlossen. Mitversichert sind jedoch etwaige über-
gangsfähige Regressansprüche von Sozialversiche-
rungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Kranken-
versicherungsträgern, öffentlichen und privaten
Arbeitgebern wegen Personenschäden.

5.4 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kin-
der, die nicht auch die Kinder des Versicherungsneh-
mers sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen
Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer
und dem Partner.

5.5 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt
für den überlebenden Partner und dessen Kinder
Ziff. IV 5) sinngemäß. 

6. die gesetzliche Haftpflicht folgender Personen gegenüber
Dritten aus der genannten Tätigkeit: 

6.1 im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte
Personen, 

6.2 Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder
den Streudienst versehen, 
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6.3 Personen, die dem Versicherungsnehmer und den
mitversicherten Personen gemäß Ziff. 2) und Ziff. 5)
bei Notfällen freiwillig Hilfe leisten. Ersetzt werden
auch Aufwendungen, die dem Helfer durch die frei-
willige Hilfeleistung für die versicherten Personen
entstanden sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. 

III. Nicht versichert ist 

die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs ver-
ursacht werden.

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die ver-
ursacht werden durch den Gebrauch von

1. Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

a) die weder durch Motoren noch durch Treibsätze ange-
trieben werden;

b) deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt;

c) für die keine Versicherungspflicht besteht;

2. Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-
boote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit
Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder
Treibsätzen (siehe auch Ziff. I.8)).

IV. Außerdem gilt folgendes:

1. Für die Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden:

Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6) AHB die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden.

Ausgeschlossen sind:

a) Haftpflichtansprüche wegen

aa) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-
spruchung;

bb) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten,

cc) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann;

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei über-greifenden Schadener-
eignissen *) fallenden Rückgriffsansprüche.

Die Versicherungssumme/Höchstersatzleistung für Miet-
sachschäden beträgt eine Mio. Euro (€ 1.000.000,00) im
Rahmen der Sachschadendeckung.

*) Der Wortlaut dieses Abkommens wird auf Wunsch zur
Verfügung gestellt.

2.   Für unbegrenzte Auslandsaufenthalte in Europa und 
sonstige vorübergehende  Auslandsaufenthalte bis zu fünf Jahren:

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9) AHB – die
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden
Schadenereignissen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen
Geldinstitut angewiesen ist.

3. Für Schäden durch häusliche Abwässer:

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sach-
schäden durch häusliche Abwässer.

4. Für Schäden durch allmähliche Einwirkung:

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachschä-
den, der entsteht durch allmähliche Einwirkung der Tem-
peratur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von
Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

5. Für die Fortsetzung der Privat-Haftpflicht-Versicherung
nach dem Tod des Versicherungsnehmers:

Für die mitversicherten Ehegatten und/oder unverheirate-
te Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes
des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfäl-
ligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung
durch den überlebenden Ehegatten eingelöst, so wird die-
ser Versicherungsnehmer.

6. Für die Mitversicherung von Vermögensschäden:

(1) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Ver-
trages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne des Ziff. 2.1) AHB aus Schadener-
eignissen mitversichert, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder
in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von
Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder
geleistete Arbeiten entstehen;

2. Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

3. planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue oder Unterschlagung;

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten;

6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kos-
tenanschlägen;

7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
Reiseveranstaltung;

9. bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.
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7. Für die Mitversicherung des Schlüsselverlustrisikos:

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 1 2.2) AHB und
abweichend von Ziff. 7.6) AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhanden-
kommen von Schlüsseln zur Zentral-Schließ-Anlage sei-
ner Haus- und Wohnungstür.

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die not-
wendige Auswechslung von Schlössern sowie vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – falls
erforderlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerech-
net ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schlüssels festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben

a) Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust
ergeben (z.B. Einbruch);

b) bei Wohnungseigentümern die Kosten für die Aus-
wechslung der im Sondereigentum stehenden Schlös-
ser (Eigenschäden).

Die Leistungspflicht erstreckt sich auch nicht auf den
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum. Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall ist
begrenzt auf € 1.600,00. Eigenschäden werden nicht
ersetzt. 
 

Für das Abhandenkommen von fremden privaten Woh-
nungsschlüsseln, die sich rechtmäßig im Gewahrsam
des Versicherungsnehmers befunden haben, ist die
Höchstersatzleistung je Versicherungsfall auf € 1.800,00
begrenzt.

 
 

8. Partnerversicherung:

Mitversichert im Umfang der Vertragsbestimmungen ist
die persönliche gesetzliche Haftpflicht für den im Antrag
genannten Partner. Der namentlich genannte Partner gilt
als zweiter Versicherungsnehmer. Ausgeschlossen von
der Versicherung bleiben Haftpflichtansprüche zwischen
mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages mit Ausnahme der nach § 116 Abs. 1
SGBX und § 86 VVG übergegangenen Regressansprüche
der Sozialversicherungsträger, Träger der Sozialhilfe und
privaten Krankenversicherungsträger.

Voraussetzung für diese Partnerversicherung ist, dass
beide Versicherungsnehmer in dauerhafter häuslicher
Gemeinschaft leben und unverheiratet sind. Die Mitversi-
cherung erlischt mit dem Zeitpunkt, in dem die häusliche
Gemeinschaft aufgelöst wird.

9. Ausfall-Deckung

Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und voll-
streckbaren Forderungen gegenüber Dritten gilt folgen-
des:

9.1 Die Medien-Versicherung a.G. bietet dem Versiche-
rungsnehmer und der/den versicherten Person/en
Versicherungsschutz nach Maßgabe der diesem Ver-
sicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
sowie der Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privat-
personen (BBR) für Schäden, die der Versicherungs-
nehmer durch Schadener-eignisse während der
Laufzeit seines Haftpflichtversicherungsvertrages

dadurch erleidet, dass ein Dritter die sich aus einem
rechtskräftig vollstreckbaren Urteil ergebende Ver-
pflichtung zum Schadenersatz wegen eines Haft-
pflichtschadens ganz oder teilweise nicht erfüllen
kann. Haftpflichtschaden im Sinne dieser Bedingun-
gen ist das Schadenereignis, das den Tod, die Ver-
letzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen
(Personen-schaden) oder die Beschädigung oder
Verrichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge
hatte und für dessen Folgen der Versicherungsneh-
mer den Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Schaden-
ersatz in Anspruch genommen hat.

9.2 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Scha-
denverursacher, der ausweislich des rechtskräftig
vollstreckbaren Urteils vom Versicherungsnehmer
bzw. der/den mitversicherten Person/en wegen
eines Haftpflichtschadens auf Leistung von Scha-
denersatz in Anspruch genommen wurde. Der Dritte
muss im Zeitpunkt des Versicherungsfalles einen
festen Wohnsitz in Deutschland haben bzw. gehabt
haben.

9.3  Versicherungsschutz besteht im Rahmen der zum
Vertrag vereinbarten Deckungssummen, soweit
die Schadenersatzforderung ohne Kosten
und Zinsen € 2.500,00 oder mehr beträgt.

9.4 Der Versicherungsnehmer erhält die Entschädi-
gungsleistung auf Antrag. Er hat der Medien-Versi-
cherung a.G. eine Schadenanzeige zuzusenden. Er
ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und ausführliche
Angaben zum Haftpflichtschaden zu machen und
alle Tatumstände, welche auf den Haftpflichtscha-
den Bezug nehmen, mitzuteilen. Die Medien-Versi-
cherung a.G. kann den Versicherungsnehmer auffor-
dern, weitere für die Beurteilung des Haftpflicht-
schadens erhebliche Schriftstücke einzusenden.

9.5 Bei Verstoß gegen die in Ziff. 4) genannten Oblie-
genheiten kann der Versicherungsnehmer seinen
Versicherungsschutz nach Maßgabe von Ziff. 26)
AHB verlieren.

9.6 Die Leistungspflicht der Medien-Versicherung a.G.
tritt ein wenn der Versicherungsnehmer und/oder die
mitversicherte Person/en gegen einen Dritten ein
rechtskräftig vollstreckbares Urteil wegen eines
Haftpflichtschadens erstritten haben und Vollstre-
ckungsversuche gescheitert sind.

9.6.1 Rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil im
Sinne dieser Bedingungen ist auch ein Ver-
säumnis- oder Anerkennungsurteil, ein Voll-
streckungsbescheid oder gerichtlicher vollstre-
ckungsfähiger Vergleich oder notarielles
Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel,
aus der hervorgeht, dass sich der Dritte per-
sönlich der sofortigen Zwangsvoll-streckung in
sein gesamtes Vermögen unterwirft.

9.6.2 Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass
eine Zwangsvollstreckung (Sach- oder Forde-
rungspfändung) nicht oder nicht zur vollen
Befriedigung des Schadenersatzanspruchs
geführt hat oder eine selbst teilweise Befriedi-
gung wegen nachgewiesener Umstände aus-
sichtslos erscheint, zum Beispiel, weil der Drit-
te die eidesstattliche Versicherung abgegeben
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hat oder in der örtlichen Schuldnerkartei des
Amtsgerichts geführt wird.

9.7 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat
der Versicherungsnehmer der Medien-Versicherung
a.G. das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvoll-
ziehers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit
(Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung ergibt.

9.8 Die Medien-Versicherung a.G. ist zur Leistung nur
verpflichtet, wenn der Nachweis der gescheiterten
Vollstreckung erbracht ist.

9.9 Nicht versichert sind Ansprüche des Versicherungs-
nehmers beziehungsweise der versicherten Per-
son/en, für die ein Sozialversicherungsträger bzw.
ein Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist.

9.10 Leistungen aus einer für den Versicherungsnehmer
beziehungsweise die versicherte/n Person/en beste-
henden Schadenversicherung (z.B. Hausratversiche-
rung) oder für den Dritten bestehenden Privathaft-
pflichtversicherung sind zunächst geltend zu
machen.

Decken die Leistungen aus jenen Verträgen den
gesamten Schadenersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers bzw. der versicherten Person/en nicht
ab, leistet die Medien-Versicherung a.G. nach der
Maßgabe vorliegender Bedingungen den Restan-
spruch aus diesem Versicherungsvertrag.

9.11 Der Versicherungsnehmer beziehungsweise die ver-
sicherte/n Person/en ist/sind verpflichtet, seine/ihre
Ansprüche gegen den Dritten bei der Regulierung
des Schadens in Höhe der Entschädigungsleistung
an die Medien-Versicherung abzutreten. Hierfür ist
eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben.

9.12 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte
herleiten.

10. Verzicht auf Prüfung der Aufsichtspflichtverletzung:
Für Schäden durch mitversicherte Kinder bis 7 Jahre
gilt zusätzlich:

Der Versicherer wird sich – mit Ausnahme bei Schaden-
fällen im Straßenverkehr – nicht auf eine Deliktunfähigkeit
von mitversicherten Kindern berufen, soweit dies der Ver-
sicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer
(z.B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig
ist. Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche
(Regresse) wegen seiner Aufwendungen gegen schaden-
ersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), soweit sie
nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige
Schäden beträgt je Schadenereignis € 10.000,00.

Für diese Schäden gilt eine Selbstbeteiligung von € 300,00
vereinbart.

11. Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Hotels
und gemieteten Ferienhäusern/Ferienwohnungen 

Mitversichert sind, in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.6)
AHB Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Hotels
und gemieteten Ferienhäusern/Ferienwohnungen bis zu
einer Höchstentschädigung in Höhe von € 10.000,00. 

Für solche Schäden gilt eine Selbstbeteiligung in Höhe
von € 150,00. 

12. Betriebspraktika von Schülern 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-
nahme der mitversicherten Kinder als Schüler an
Betriebspraktika bis zur Dauer von einem Monat. 

13. Private Hilfeleistung

Verursacht eine versicherte Person einen Sachschaden
bei privater unentgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird
sich der Versicherer nicht auf einen eventuellen still-
schweigenden Haftungsverzicht (Gefälligkeitshaftung)
berufen, soweit der Versicherungsnehmer und ein anderer
Versicherer nicht leistungspflichtig sind. Die Höchster-
satzleistung ist auf  die Versicherungssumme begrenzt.
Für diese Schadenfälle gilt eine Selbstbeteiligung in Höhe 
von € 300,00 vereinbart. Eine weiter vereinbarte 
Selbstbeteiligung gilt zusätzlich. 

14. Fremde geliehene Sachen (nur gegen Zuschlag versi-
cherbar und soweit gesondert vereinbart und doku-
mentiert)

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6) AHB – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der
Beschädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von
fremden Sachen, wenn diese zu privaten Zwecken gemie-
tet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines
besonderen Verwahrungsvertrages sind. Nicht versichert
ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers bei unbefugter Eigenmacht. 

Ausgeschlossen bleiben:

– Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der
versicherten Personen dienen; 

– Schäden durch Abnutzung, Verschleiß oder übermäßi-
ge Beanspruchung; 

– Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust
von Geld, Urkunden und Wertpapieren;

– Vermögensfolgeschäden;

– Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen. 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden € 1.500,00 je Versiche-
rungsfall. 

V. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko – 

1. Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertra-
ges, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behan-
delt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für mittelbare oder unmittelbare Folgen
von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließ-
lich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

2. Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe;

2.2 aus dem Einleiten und Einbringen von gewässer-
schädlichen Stoffen in Gewässer oder aus einer Ein-
wirkung auf ein Gewässer, durch die die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit
des Wassers verändert wird (Einwirkungshaftung);

2.3 aus der Beförderung von gewässerschädlichen Stof-
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fen in Fernleitungen, sofern die Leitungen den
Bereich eines Betriebsgeländes überschreiten oder
nicht lediglich Zubehör von Lagerbehältern sind;

2.4 aus der Herstellung, Lieferung, Montage, Instandhal-
tung und Wartung von Anlagen, die bestimmt sind,
gewässerschädliche Stoffe herzuleiten, zu verarbei-
ten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder weg-
zuleiten; Versicherungsschutz für Ziff. 2.1) – 2.3) wird
ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt,
für Ziff. 2.4) durch Erweiterung der Betriebshaft-
pflichtversicherung.

2.5 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
dürfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten, werden vom Versicherer insoweit
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme für Sach-
schäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.

2.6 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Versicherungssumme für Sach-
schäden übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers
oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Per-
sonen (VN oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewusstes Abweichen von dem Gewässerschutz
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen
oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4. Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder
unmittelbar auf Kriegsereignissen, oder Terrorismus,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand berufen. Das gleiche gilt für
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

5. Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem
Gesamtfassungsvermögen bis 500 l/kg gelten nicht als
Anlagen.

VI. Mitversicherung des Gewässerschadenrisikos – Anlagen-
risikos – für das selbstgenutzte Ein- und Zweifamilien-
haus bei oberirdischem Heizöltank bis 5.000 l Gesamtfas-
sungsvermögen. 

1. Gegenstand der Versicherung

Für das selbstgenutzte Ein- und Zweifamilienhaus ist das
Gewässerschadenrisiko – Anlagenrisiko – gemäß diesen
Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- und Grund-
besitzerhaftpflichtversicherung für die Versicherung der
Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko – für
einen oberirdischen Heizöltank (Batterietanks gelten als
ein Tank) bis 5.000 l Gesamtfassungsvermögen mitversi-
chert.

Alle darüber hinaus gehenden Anlagen gelten nur versi-
chert, wenn sie im Versicherungsschein oder seinen
Nachträgen angegeben und mit einem Tarifbeitrag verse-
hen sind.

Für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-,
Sach- und Vermögensschaden) von Veränderungen der
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerschäden).

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
sowie im folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) Anwendung.

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungs-
nehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini-
gung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grund-
stücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass
dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetz-
buchs handelt.

2. Versicherungsleistungen

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantrag-
ten Deckungssumme (gleichgültig, ob Personen, Sach-
oder Vermögensschäden) bis maximal € 3.000.000,00 je
Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen,
Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Doppelte die-
ser Einheitsdeckungssumme.

3. Rettungskosten

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden
vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen
mit der Entschädigungsleistung die Einheitsdeckungs-
summe nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskos-
ten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch inso-
weit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gung die Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versiche-
rers.

4. Bewusste Verstöße

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnun-
gen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördli-
chen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt
haben.

5. Vorsorgeversicherung

Die Bestimmungen von Ziff. 4) AHB – Vorsorgeversiche-
rung – finden keine Anwendung.

6. Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Terrorismus, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügun-
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gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7. Eingeschlossene Schäden

Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1) AHB – auch
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt –
Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungs-
nehmers, die dadurch verursacht werden, dass die
gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der
Anlage (gemäß Ziff. 1) der Zusatzbedingungen) ausgetre-
ten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur
Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des
Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß
VI Ziff. 1) der Zusatzbedingungen) selbst.

Nachfolgende Sonderrisiken gelten nur, soweit
beantragt und im Versicherungsschein vermerkt!

VII. Zusatzbedingungen für die Haftpflichtversicherung als
Tierhalter

Sofern mitversichert gilt für die Haftpflicht-Versicherung als
Tierhalter folgendes:

1. Versichert ist

– im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden Allge-
meinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB)
und der folgenden Bestimmungen – die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers bzw. der versi-
cherten Person als Halter der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Hunde (keine Kampfhunde)1 und/oder
Pferde. Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen,
gewerblichen oder dergleichen Zwecke besteht über
diesen Vertrag kein Versicherungsschutz. 

Sämtliche vorhandenen Tiere derselben Gattung müs-
sen zur Beitragsberechnung angegeben werden, aus-
genommen Jagdhunde, für die Versicherungsschutz
durch eine Jagd-Haftpflichtversicherung besteht. 

2. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

– der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers; 

– des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser
Eigenschaft, 

3. Leistungsumfang

Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genann-
ten Deckungssummen. Auf Ziff. 5) AHB wird hingewiesen.

4. Deckungserweiterungen

4.1 Vorübergehender Auslandsaufenthalt ist bis zu
einem Jahr: Eingeschlossen ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus im Ausland vorkommenden Schadener-
eignissen. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländi-
schen Geldinstitut angewiesen ist. 

4.2 Flurschäden

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Flur-
schäden.

4.3 Deckschäden (nur für Pferde)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-

sicherungsnehmers wegen Schäden aus ungewoll-
tem Deckakt. 

4.4 Mitversicherung von Welpen und Fohlen

Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers für Hundewelpen soweit diese
nicht älter als 6 Monate sind bzw. als Halter von Foh-
len ab Geburt bis zum Endes des 1. Lebensjahres.
Voraussetzung ist, dass die Welpen bzw. Fohlen im
Besitz des Versicherungsnehmers sind, beim Mut-
tertier bleiben und die Muttertiere über diesen Ver-
trag versichert sind. 

4.5 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach
dem Tod des Versicherungsnehmers

Für den mitversicherten Ehegatten oder eingetrage-
nen Lebenspartner des Versicherungsnehmers
und/oder unverheiratete Kinder des Versicherungs-
nehmers besteht der bedingungsgemäße Versiche-
rungsschutz im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin
fort. 

Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden
Partner eingelöst, so wird dieser Versicherungsneh-
mer.

5. Deckungseinschränkungen 

5.1 Ausgenommen von der Versicherung und ggf.
besonders zu versichern ist, was nicht nach dem
Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder
nach den Besonderen Bedingungen oder Risikobe-
schreibungen ohne besonderen Beitrag mitversi-
chert ist. 

5.2 Insbesondere gilt nicht mitversichert die Zurverfü-
gungstellung des Reittieres zu Vereinszwecken
und/oder zu Veranstaltungen sowie die Verwendung
zu Zwecken des Reitunterrichts. 

5.3 Ausgeschlossen bleibt die gesetzliche Haftpflicht
wegen Schäden aus dem Gebrauch von Kraft-, Luft-
(auch Raum-) oder Wasserfahrzeugen

5.4 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentü-
mers/Besitzers/Halters oder Führers eines Kraft-,
Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugs wegen
Schäden die durch den Gebrauch des Fahrzeugs
verursacht werden. 

5.5 Nicht versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden die nachweislich auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Auf-
ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik
oder unmittelbar auf Verfügung oder Maßnahmen
von hoher Hand beruhen. 

5.6 Bei einer privaten Hundedressur sind ausgeschlos-
sen Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Figu-
ranten (Scheinverbrechern). 

5.7 Kutschfahrten / Zugtiere 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus der
Verwendung der eigenen Reittiere als Zugtiere bei-
spielsweise bei Kutschfahrten oder beim Transport
von Gütern. 

VIII. Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 

Sofern mitversichert gilt für die Haus- und Haftpflichtversi-
cherung folgendes:
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Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen
Betrieb und/oder Beruf ausübt, wird der Versicherungsschutz
für das Haftpflichtrisiko aus dem Haus- Grundbesitz nur
durch eine besondere Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversi-
cherung gewährt. 

Diese Mitversicherung entfällt, wenn der Versicherungsneh-
mer Teile des Grundstücks Betriebsfremden überlässt. Es
handelt sich in diesem Fall um ein Zusatzrisiko zur Betriebs-
Haftpflichtversicherung. 

1. Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
und der nachstehenden Bestimmungen – die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/oder
Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigentümer, Mieter, Päch-
ter, Leasingnehmer oder Nutznießer für das im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen
Gebäude oder Grundstück.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von
Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben
genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche
Instand-haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und
Schneeräumen auf Gehwegen).

2. Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unter-
nehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten,
Reparaturen, Abbruch-, Grabarbeiten) bis zu einer
veranschlagten Bausumme von € 20.000,00 je Bau-
vorhaben. 

Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die
Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen
über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4) AHB);

2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus
§ 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum
Besitzwechsel bestand; 

2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini-
gung, Beleuchtung und sonstigen Betreuungen der
Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche,
die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Ver-
richtung erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeits-unfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden; 

2.4 des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

3. Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.3) AHB – die
vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter
oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene gesetz-
liche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (Vermie-
ter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigen-
schaft. 

4. Vermögensschäden – Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermö-
gensschäden im Sinne der Ziff. 2.1) AHB wegen Versiche-

rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind, aus der Verletzung von Daten-
schutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener
Daten. Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 1)
AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versicherten
untereinander. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus bewuss-
tem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung

5. Wohnungseigentümergemeinschaften 

Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne
des Wohnungseigentumsgesetzes gilt außerdem: 

5.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer. 

5.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer aus dem gemein-
schaftlichen Eigentum.

5.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer
bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der
Gemeinschaft. 

5.4 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4)
AHB – 

(1) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentü-
mers gegen den Verwalter;

(2) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentü-
mers gegen die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer; 

(3) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentü-
mern bei Betätigen im Interesse und für Zwecke
der Gemeinschaft. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemein-
schafts-, Sonder- und Teileigentum und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden. 

5.5 Die Bestimmungen für Wohnungseigentum gelten
gleichermaßen für Teileigentum (z. B. gewerblich
genutzte Räume).

IX. Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- und Grund-
besitzerhaftpflichtversicherung für die Versicherung der
Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko – 

Sofern mitversichert, gilt für die Gewässerschadenhaftpflicht-
Versicherung folgendes:

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Inhaber der im Versicherungsschein oder
seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der
Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelba-
re Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschä-
den) von Veränderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit eines
Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerschaden).

1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen sowie im folgenden nichts anderes bestimmt ist,
finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versiche-
rungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwal-
tung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreu-
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ung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall,
dass sie Anlass dieser Verrichtung in Anspruch
genommen werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des
Sozialgesetzbuches (SGB) handelt.

2. Versicherungsleistungen 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantrag-
ten Einheitsdeckungssummen (gleichgültig, ob Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden) je Schadenereignis
gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden) beträgt höchstens das Doppelte dieser
Einheitsdeckungssumme.

3. Rettungskosten

3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
dürfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Einheitsdeckungssumme nicht
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt
es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung. 

3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gut-achterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der
Entschädigung die Einheitsdeckungssumme über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maß-
nahmen des Versicherungsnehmers oder Dritten zur
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht
als Weisung des Versicherers.

4. Bewusste Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnun-
gen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördli-
cher Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt
haben.

5. Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen der Ziff. 4) AHB – Vorsorgeversiche-
rung – finden keine Anwendung.

6. Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem
Bundesland) oder auf unmittelbaren Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

7. Eingeschlossene Schäden

Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1) AHB – auch
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt –
Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungs-
nehmers, die dadurch verursacht werden, dass die
gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der
Anlage (gemäß Ziff. IX 1.1) der Zusatzbedingungen) aus-

getreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen
zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt
des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen
sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an
der Anlage (gemäß Ziff. IX 1.1) der Zusatzbedingungen)
selbst.

X. Diensthaftpflicht für Beamte/Angestellte bei Bund, Län-
dern und Gemeinden. Sie gilt bei Berufen mit überwie-
gender Verwaltungstätigkeit, für Richter, Staatsanwälte,
Lehrer, Polizeibeamte, soziale Berufe, Berufe im Gesund-
heitswesen (ausgeschlossen ärztliches Personal oder
Pflegepersonal), Bedienstete von Kommunen und Versor-
gungsunternehmen. Kein Versicherungsschutz besteht
für Personen mit überwiegender technischer Tätigkeit
und für Personen mit Berufen/Tätigkeiten in Forschungs-
instituten, wissenschaftlichen Instituten und sonstigen
Anstalten auf den Gebieten der Medizin, Veterinärmedi-
zin, Pharmazie, Physik, Chemie, Biologie, Baustoffkunde
und Statik etc.. Der Versicherungsschutz gilt nicht für
Beschäftigte bei anderen Arbeitgebern bspw. Körper-
schaften öffentlichen Rechts, beliehenen Unternehmen
oder privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen.

Sofern mitversichert, gilt für die Diensthaftpflicht für Verwal-
tungsbeamte-/angestellte folgendes:

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Ausübung der versicherten dienst-
lichen Tätigkeit;

Die Versicherung umfasst die aus dem Dienst, nicht
jedoch die aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen
entspringenden, gesetzlichen Haftungen gegenüber Drit-
ten, unabhängig davon, ob der Versicherte unmittelbar
oder auf dem Wege des Rückgriffs (Regresses) in
Anspruch genommen wird. Sie ist auf Personen- und
Sachschäden begrenzt. Der Selbstbehalt beträgt 
€ 150,00 je Schadenfall.

2. Mitversichert 

– sind Schadenfälle, für die der Versicherte aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen öffentlich-rechtli-
chen Inhalts einzustehen hat; 

– ist die gesetzliche Haftpflicht des dienstlichen Vertre-
ters des Versicherten, es sei denn, dass der Vertreter
selbst entsprechend versichert ist;

– ist, soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart –
die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen
von Dienstschlüsseln (siehe Dienstschlüsselrisko);

– ist – abweichend von Ziff. 7.9) AHB – die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die
der Europäischen Währungsunion angehören, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Europäischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

– des Dienstherrn auf Grund des Dienstverhältnisses
wegen eines ihm unmittelbar zugefügten Schadens;

– aus Gutachtertätigkeit;

– aus dem Halten von Tieren;

– aus Eigentum, Besitz und Führen von Kraft-, Luft-, Was-
ser- und Schienenfahrzeugen;
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– aus Sprengungen und Entschärfen von Munition oder
anderen Explosionskörpern;

– aus der Betätigung im Flugsicherungs- oder Lotsen-
dienst

– aus der Betätigung im Gesundheitswesen, soweit es
sich um ärztliches Personal oder Pflegepersonal han-
delt,

– aus der Tätigkeit in Forschungsinstituten, wissenschaft-
lichen Instituten und sonstigen Anstalten auf dem
Gebiet der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Phy-
sik, Chemie, Biologie, Baustoffkunde und Statik etc.

– Ausgenommen sind Haftpflichtansprüche wegen Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im
Betrieb des Arbeitsgebers des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch SGB VII handelt. Das
Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infol-
ge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

– Kein Versicherungsschutz besteht bei bewusstem
Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des
Arbeitsgebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtver-
letzung. 

4. Es gilt die im Versicherungsschein vermerkte Versiche-
rungssumme.

5. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für Vermögensschäden. Vermögensschä-
den sind solche Schäden die weder Personen- noch
Sachschäden sind, noch sich aus solchen Schäden her-
leiten. Als Sachen gelten insbesondere Geld- und Wert-
papiere sowie geldwerte Zeichen. Die Versicherung
erstreckt sich auf die im Antrag angegebene versicherte
dienstliche Tätigkeit, nicht jedoch auf Haftung aus Neben-
ämtern, Nebenbeschäftigungen und Ehrenämtern. Versi-
chert sind Ersatzansprüche des Dienstherrn wegen eines
ihm selbst aufgrund des Dienstverhältnisses durch fahr-
lässige und/oder grob fahrlässige Pflichtverletzung wäh-
rend der Versicherungszeit unmittelbar zugefügten Ver-
mögensschadens. Die Versicherungssumme/Höchster-
satzleistung beträgt € 100.000,00.

6. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

6.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder
in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von
Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder
geleistete Arbeiten entstehen;

6.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen);

6.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

6.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue oder Unterschlagung;

6.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten;

6.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kos-
tenanschlägen;

6.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

6.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
Reiseveranstaltung;

6.9 bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

6.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

XI. Diensthaftpflicht für Lehrer und Lehramtsanwärter (Lehr-
amtsreferendare) an öffentlichen Schulen

Sofern mitversichert, gilt für die Diensthaftpflicht für Lehrer
folgendes:

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als angestellter oder beamteter Lehrer/
Lehramtsreferendare an öffentlichen Schulen

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 

a) der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit
radioaktiven Stoffen);

b) Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schülern oder
Klassenreisen sowie Schulaus-flügen und damit ver-
bundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch
bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem
Jahr. (Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.9) AHB
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommen-
den Schadenereignissen).

c) der Erteilung von Nachhilfestunden;

d) der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist;

3. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Forschungs- und
Gutachtertätigkeit.

4. Ausgeschlossen sind bei angestellten und beamteten
Lehrern/ Lehramtsreferendaren Haftpflichtansprüche 

4.1 wegen Schäden am Eigentum der Schule oder
Dienststelle oder an von Dritten für den Schulbetrieb
zur Verfügung gestellten Sachen;

4.2 wegen Personenschäden, bei denen es sich um
Dienst- oder Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß den
beamtenrechtlichen Bestimmungen oder des Sozial-
gesetzbuches SGB VII handelt; eingeschlossen ist
jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus
Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden
und Studierenden.

4.3 bei bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Arbeitsgebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung. 

5. Es gilt ein Selbstbehalt von € 150,00 je Schadenfall ver-
einbart.

6. Es gilt die im Versicherungsschein vermerkte Versiche-
rungssumme.

7. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für Vermögensschäden. Vermögensschä-
den sind solche Schäden die weder Personen- noch
Sachschäden sind, noch sich aus solchen Schäden her-
leiten. Als Sachen gelten insbesondere Geld- und Wert-
papiere sowie geldwerte Zeichen. Die Versicherung
erstreckt sich auf die im Antrag angegebene versicherte



dienstliche Tätigkeit, nicht jedoch auf Haftung aus 
Nebenämtern, Nebenbeschäftigungen und Ehrenämtern. 
Versichert sind Ersatzansprüche des Dienstherrn wegen 
eines ihm selbst aufgrund des Dienstverhältnisses durch 
fahrlässige und/oder grob fahrlässige Pflichtverletzung 
während der Versicherungszeit unmittelbar zugefügten 
Vermögensschadens. Die Versicherungssumme/Höchst-
ersatzleistung beträgt € 100.000,00. 

8. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

8.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in 
seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete 
Arbeiten entstehen; 

8.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen); 

8.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

8.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, 
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder 
Unterschlagung; 

8.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Ur-
heberrechten; 

8.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

8.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

8.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, 
Rationalisierung und Automatisierung, Auskunfts-
erteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reise-
veranstaltung; 

8.9 bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Beding-
ungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster 
Pflichtverletzung; 

8.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen. 

 
XII. Berufliches/dienstliches Schlüsselverlustrisiko 

Mitversichert ist, soweit beantragt und in der Versicherungs-
police entsprechend vermerkt, - in Ergänzung von Ziff. 2.2) 
AHB und abweichend von Ziff. 7.6) AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln oder 
Code-Karten mit Schlüsselfunktion, die sich aus beruflichen 
oder dienstlichen Gründen im rechtmäßigen Gewahrsam der 
versicherten Personen befinden. 

1. Ersetzt werden die Kosten 

a) für den Ersatz der Schlüssel oder Code-Karten; 

b) für einen notwendigen Austausch der Schließanlagen; 

c) für vorübergehende Notmaßnahmen (Notschloss); 

d) für die Bewachung des Gebäudes, solange die Schließ-
anlagen nicht ausgewechselt werden können (begrenzt 
auf 20% der für die Position berufliches oder dienstliches 
Schlüsselrisiko vereinbarte Versicherungssumme). 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen 
der in diesem Vertrag vereinbarten Versicherungssummen 
auf € 30.000,- je Schadenereignis begrenzt. 

2. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 

a) aus dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber/ 
Dienstherrn von Kunden oder sonstigen Dritten über-
lassen werden; 

b) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen;  

c) aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen 
Einbruchs). 

 
XIII. Besondere Vertragsform 

1. Single-Versicherung 

 Sofern ein Single-Tarif vereinbart ist, gilt folgendes: 

1.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Einzelperson. 

1.2 Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß 
Ziff. II 1) bis II 5.5) haben für diesen Vertrag keine 
Gültigkeit. 

2. Seniorenversicherung 

Sofern ein Seniorentarif vereinbart ist, gilt folgendes: 

Voraussetzung ist, dass alle versicherten Personen das 60. 
Lebensjahr vollendet haben. 

3. Maklerklausel 

3.1 Sofern vereinbart und im Versicherungsschein vermerkt: 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist 
bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist ver-
pflichtet dies unverzüglich an den Versicherer weiterzu-
leiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Kein Versicherungsschutz besteht als Halter von Rottweiler und 
Dobermann und sog. Kampfhunden sowie Kreuzungen mit diesen Rassen. 
Als solche gelten American Pit Bull Terrier bzw. Pit Bull Terrier, Akbas, 
American Stafford Terrier bzw. Amercian Staffordshire Terrier, American 
Bulldog, Bordeaux-Dogge bzw. Dogue de Bordeaux, Bullmastiff, Bull 
Terrier, Carpatin, Chinesicher Kampfhund, Dogo Argentino, Estreta-
Berghund, Fila Brasileiro, Kangal (Karabas, Karsthund, Kaukasischer 
Owtscharka, Komondor, Kraski Ovcar, Mastiff, Mastin de los Pirineos, 
Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Mioritic, Mittelasiat. Owicharka, 
Staffordshire Bull Terrier, Perro de Presa Mallorquin, Pit Bull, Podhalaner, 
Pyrenäenberghund, Rhodesian Ridgeback, Römischer Kampfhund, 
Sarplaninac, Südruss. Owtcharka, Tibetanischer Mastiff, Tornjak, Tosa-Inu 

hassel
Platziertes Bild



Ergänzungen zu den zugrunde liegenden Bedingungen  
 
Hier: Ergänzungen zu den besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-
Haftpflichtversicherung Komfort 
 
Hinzugefügt wird: 
 
IV. 15 Vorsorge  
In Abänderung von Ziff. 4.2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) gilt für den Bereich der privaten Haftpflichtversicherung eine Vorsorge-
versicherungssumme für neue Risiken in Höhe der zum Privathaftpflichtversicherungsvertrag 
vereinbarten Deckungssumme. 
 
IV. 16  Photovoltaik 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und der Unterhaltung einer 
Photovoltaikanlage für den Eigenbedarf. Nicht versichert sind weitere Ansprüche – insbesondere 
Schäden in Zusammenhang mit der Stromeinspeisung in ein fremdes Stromnetz. 
 
IV. 17 Segel- und Motorboote – sofern dokumentiert und vereinbart gilt –  
In Ergänzung zu und teilweise abweichend von Ziff. I.8 der BBR-PHV-Komfort 2008 besteht 
Versicherungsschutz auch für Schäden, die durch den Besitz und Gebrauch von  
- eigenen Segelfahrzeugen (Segelboote, Segelschlitten, Eissegelschlitten,  
 Strandsegler) mit einer Segelfläche bis maximal 15 qm, 
- eigenen oder fremden Motorbooten mit einer Motorstärke bis maximal 5 PS / 3,7 kW 
 (sofern hierfür kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht), 
verursacht werden. Die sonstigen Regelungen gelten unverändert. 
 
IV.18 Ehrenamtliche Tätigkeit / Freiwilligenarbeit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen, ehrenamtlichen, privaten und 
weder beruflich noch wirtschaftlich begründeten Tätigkeit oder aus einer unentgeltlichen privaten 
weder beruflich noch wirtschaftlich begründeten Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen 
Engagements. 

 
Versichert ist z.B. die ehrenamtliche Tätigkeit in der Kranken- und Altenpflege, in der Behinderten- 
und Jugendarbeit; bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit in nicht wirtschaftlich tätigen Vereinen, 
Bürgerinitiativen, Parteien und nicht wirtschaftlich orientierten Interessenverbänden. 
 
Nicht versichert sind insbesondere die Gefahren aus der Ausübung von öffentlichen/hoheitlichen 
Ehrenämtern, wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Ortschaftsratsmitglied, Schöffe, 
Laienrichter, Prüfer von Kammern, Angehörige der freiwilligen Feuerwehr oder des technischen 
Hilfswerks und andere. Nicht versichert ist auch die ehrenamtliche Tätigkeit in wirtschaftlichen/ 
sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter sowie z. B. als Betriebs- oder Personalrat, 
Versichertenältester, Vertrauensperson nach § 14 SGB IV als beruflicher Betreuer nach § 1897 (6) 
BGB und in ähnlichen Ämtern. 
 
Dieser Versicherungsschutz besteht nur subsidiär. Eine bestehende Vereins- oder Betriebs-
haftpflichtversicherung oder anderer Versicherungsschutz geht diesem Versicherungsschutz vor. 
Für den Fall des anderweitigen Versicherungsschutzes besteht über diesen Vertrag kein 
Versicherungsschutz. Die Ersatzleistung für Schäden und Kosten ist je Versicherungsfall auf 
€ 500.000,-- begrenzt. 
 



Erweiterungen (X=eingeschlossen) Standard-PHV Komfort-PHV

Allmählichkeitsschäden/Abwasserschäden im Rahmen der Versicherungssumme 8 8
Ausfalldeckung ab einer Schadenersatzforderung von €  2.500,-- bis zur Versicherungssumnme                             nein 8
Auslandsaufenthalt:
in Europa (Korrespondenzanschrift im Inland, Abbuchung von deutschem Konto) 

bis 2 Jahre unbegrenzt

in außereuropäischen Ländern bis 1 Jahr bis 5 Jahre

Bauherrenrisiko bis € 50.000,– € 100.000,–

Fahrräder: Besitz und Gebrauch 8 8
Surfbretter: Besitz/Führen eigener und geliehener 8 8
Gewässerschaden Anlage-Risiko: oberirdischer Heizöltank bis 5.000 Liter Gesamtfassungsvermögen im selbstgenutzten Risiko nein 8
Gewässerschädliche Stoffe im Einzelgebinde

Hüten fremder Pferde und Hunde (keine Kampfhunde oder -Mischlinge) 8 8
Reiten oder Fahren fremder Pferde/Fuhrwerke nein 8
Immobilienbesitz: selbstgenutzte Immobilien (Ferienwohnung, Ferienhaus, Wochenendhaus,

Eigentumswohnung = Sondereigentum) in Europa 8 8

das selbstgenutzte Einfamilienhaus im Inland 8 8
Vermietung einer Eigentumswohnung nein 8
einzelne Wohnräume  8 8
ein unbebautes Grundstück im Inland bis 800 qm nein 8
Mietsachschäden (Schäden an Wohnräumen) – im Rahmen der Sachschaden-Versicherungssumme € 500.000,– € 1.000.000,–

Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Hotels und gemieteten Ferienhäusern/Wohnungen 
Selbstbeteiligung € 150,– bis nein € 10.000,–

Krankenfahrstuhl, Aufsitzrasenmäher, Golfwagen, soweit nicht zulassungs- oder versicherungspflichtig 8 8
Flugmodelle, Ballone und Drachen bis 5 kg Fluggewicht, Modellflugzeuge zu Wasser und zu Lande,
soweit nicht zulassungs- oder versicherungspflichtig 8 8

Modellfahrzeuge (ferngelenkt); bis 15 km/h: in unbegrenzter Anzahl,
soweit nicht zulassungs- oder versicherungspflichtig 8 8

Mitversicherte Personen: alle in häuslicher Gemeinschaft (im Haushalt) lebenden unverheirateten 
bzw. alleinstehenden Personen (mit polizeilicher Meldung) keine Wohngemeinschaften! nein 8

Schlüsselrisiko (privat): Schlüssel der Zentral-Schließ-Anlage der Haus- und Wohnungstür im selbstgenutzten Risiko
(keine Eigenschäden!). Höchstersatzleistung € 1.600,–,                                 

nein

Fremde Wohnungsschlüssel € 1.800,–.                                 nein 8
Regressansprüche bei dauernden Lebenspartnern vom Sozialversicherer und Arbeitgeber 8 8
Deliktunfähigkeitsklausel bei Kindern unter 7 bzw. 10 Jahren, jedoch nicht bei Schadenfällen
im Straßenverkehr bis maximal € 10.000,– nein

Laborarbeiten: Aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht bis € 3.000,– nein

Bei mitversicherten volljährigen, unverheirateten Kindern Betriebspraktika von Schülern bis 1 Monat 8 8
Tagesmutter 8 8
Sachschäden bei Gefälligkeitshandlungen bei einfacher Fahrlässigkeit, Selbstbeteiligung € 300,–
bis zur Versicherungssumme                                                                                                                                                                          nein 8

Internetnutzung                                                               € 50.000,– € 100.000,–

Schäden an fremden, gemieteten oder geliehenen Sachen bis € 1.500,–                                       nein 

Erhöhung auf € 15.000,– 
gegen Zuschlag von 

€ 10,– möglich

mit genereller 
Selbstbeteiligung 

von € 300,–
mit Selbstbeteiligung 
20% mind. € 150,–

Zuschlag € 15,–

50 kg / L
max. 500 kg / L

50 kg / L
max. 500 kg / L


